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A Anlass und Erfordernis der Planung 
1. Anlass der Planung 
Die Gemeinde Altenkunstadt hat beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
integriertem Grünordnungsplan „Solarpark Burkheim“ aufzustellen und den Flächennut-
zungsplan im Parallelverfahren durch Deckblatt Nr. 11 zu ändern. 
 
Der Bauherr sieht vor, eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten. 
 
Um den Anforderungen des Planungsvorhabens gerecht zu werden, haben die Vorhabenträ-
ger nachfolgend beschriebene Flächen gewählt. Eine Erläuterung der Eignung der vorgese-
henen Fläche folgt mit diesem Bericht. 
 
Der Geltungsbereich mit einer Größe von ca. 11,8 ha befindet sich in der Gemeinde Altenkun-
stadt auf der Flurnummer 159, Gemarkung Burkheim. 
 

 
Übersicht des Geltungsbereichs (rot, Bayernatlas 2023, nicht maßstäblich) 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Solarpark Burkheim“ 
Vorentwurf vom 22.06.2023 

  
5 

Donau-Gewerbepark 5 
 94486 OSTERHOFEN 
 Tel.: 0 99 32 / 95 44 - 0 

 
Die Flächen des Geltungsbereiches sind mit folgenden Nutzungen im Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Altenkunstadt belegt: 
 

- Flächen für die Landwirtschaft 
- Flächen für die Landwirtschaft mit besonderer Bedeutung für das Orts- und Land-

schaftsbild und die Naherholung 
- Bedeutende landschaftsprägende Baum- und Strauchgruppen 

 
Auf diesen Flächen sollen nun Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet werden.  
Es ist eine feste Aufständerung mit Modultischen vorgesehen. 
 

2. Städtebauliches Ziel der Planung 
Die Gemeinde Altenkunstadt beabsichtigt, basierend auf bundesdeutschen und bayerischen 
Zielen des Klimaschutzes und der Klimavorsorge, einen aktiven Beitrag zum globalen Klima-
schutz und zur Reduzierung der Entstehung von Treibhausgasen durch die Errichtung von 
Anlagen zur erneuerbaren Stromerzeugung zu leisten. 
 
Somit unterstützt die Gemeinde Altenkunstadt die Förderung erneuerbarer Energien im Ge-
meindegebiet. Die Vorgaben aus dem geltenden Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien (EEG 2021) sind zu beachten. 
 
Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sind: 

- solartechnisch geeignete Neigung 
- kurze Anbindungsmöglichkeit an das bestehende Stromnetz 
- Acker- oder Grünland 
- verfügbares Grundstück 

 
Alle genannten Voraussetzungen sind bei den geplanten Anlagen erfüllt. 
Im Bebauungsplan wird Baurecht ausschließlich für die Photovoltaikanlagen geschaffen. 
 
Die Nutzung der Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist befristet auf die mögliche Funktions- 
und Betriebszeit, danach wird das Grundstück wieder der Landwirtschaft zur Verfügung ge-
stellt.  
 
Der Rückbau nach Betriebsende wird im Durchführungsvertrag geregelt.  
 
Der Vorhabensträger verpflichtet sich gegenüber der Gemeinde im Durchführungsvertrag 
bzw. städtebaulichen Vertrag, sofern die Gemeinde oder Dritte eine Weiterführung der Nut-
zung nicht beabsichtigten, nach Aufgabe der Photovoltaiknutzung zum Rückbau der Anla-
gen. Sämtliche bauliche Konstruktionsteile sind dann zu entfernen und Bodenversiegelungen 
zu beseitigen.  
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3. Erfordernis der Planung 
Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze des Regionalplans: 
Mit der Entwicklung der Freiflächen-Photovoltaikanlagen werden die vorhandenen Potenziale 
für erneuerbare Energien in der Region weiter erschlossen. Die geplanten Anlagen haben 
keine nachteiligen Auswirkungen auf den Naturhaushalt und fördern im intensiv genutzten 
Landschaftsraum von Altenkunstadt durch die Entstehung extensiv genutzter Wiesenflächen 
den Biotopverbund. Im gesamten Geltungsbereich ist auf Düngung und Pflanzenschutzmittel 
zu verzichten. Den Grundsätzen der Regionalplanung kann dadurch entsprochen werden. 
 
Die Gemeinde Altenkunstadt ist der Planungsregion Oberfranken-West (4) zugeordnet und 
ist Teil des Landkreises Lichtenfels. Der Geltungsbereich liegt im Westen von Altenkunstadt, 
genauer westlich des Gemeindeteils Burkheim. Das Vorhaben befindet sich im ländlichen 
Raum und wird zudem als Raum mit besonderem Handlungsbedarf beschrieben. Altenkun-
stadt stellt ein Mittelzentrum dar und ist Teil der Verbindung von Burgkunstadt und Weis-
main. 
 
Regionalplan (4): B V 2 – Energieversorgung 2.1 Allgemeines 
(Z) „In allen Teilräumen der Region soll auf eine nach Energieträgern breit diversifizierte, 

ausreichende, sichere, kostengünstige und umweltfreundliche Energieversorgung sowie 
auf eine sparsame und rationelle Energieverwendung hingewirkt werden.“ 
 

Regionalplan (4): B V 2 – Energieversorgung 2.5.1 Erneuerbare Energien 
(Z) „Auf die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen soll in  allen 

Teilräumen der Region hingewirkt werden. Dies gilt insbesondere bei Berücksichtigung 
der Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit für die wirtschaftliche Nutzung von Was-
serkraft, Windkraft, Solarenergie sowie sonstigen erneuerbaren Energien und nachwach-
senden Rohstoffen. Auf den Einsatz von Biogas und die Verwertung land- und forstwirt-
schaftlicher Biomasse soll insbesondere im Frankenwald hingewirkt werden.“ 
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Regionalplan Oberfranken-West (4): Strukturkarte, nicht maßstäblich), Geltungsbereich (schwarz) 
 

 
Regionalplan Oberfranken-West (4, RISBY 2023, nicht maßstäblich), Geltungsbereich (rot), Landschaftliches Vorbe-
haltsgebiet (dunkelgrün), Landschaftsschutzgebiet (hellgrün), Vorranggebiet für Windenergie (rot schraffiert) 
 
Das Planareal befindet sich gemäß Regionalplan im Randbereich des landschaftlichen Vorbe-
haltsgebiets Nr. 50, Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst. In circa 650 m Entfer-
nung befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst" 
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im Regierungsbezirk Oberfranken“. Im Westen befindet sich in ca. 600 m Entfernung das Vor-
ranggebiet für Windenergienutzung Nr. 93, Isling-Nord. 
 
Die Funktion der Siedlungsgliederung wird durch das geplante Vorhaben nicht beschädigt, 
da es sich bei dem geplanten Vorhaben nicht um eine bauliche Maßnahme im Sinne von 
Siedlungsflächen, sondern lediglich um die Errichtung von Modulen zur Erzeugung von er-
neuerbaren Energien handelt.  
 
Es werden keine Wohnbebauungen genehmigt, die zum Zusammenwuchs von Siedlungsflä-
chen führen würden. Eine flächige Bebauung und die damit zu erwartende Versiegelung kann 
vollständig ausgeschlossen werden. 
 
Da sich im Bereich der geplanten Solarmodule keine klimatisch wertvollen, großflächigen 
Gehölzstrukturen befinden, trägt die Fläche derzeit lediglich zur Kaltluftproduktion bei. Durch 
die geplanten PV-Anlagen entsteht lediglich eine sehr geringfügige Beeinträchtigung der 
Kaltluftproduktion. Es werden keine Gehölze gerodet oder Gebäudekomplexe errichtet. Daher 
ist keine Verschlechterung des aktuellen Zustandes im Zuge der Errichtung der Anlagen zu 
erwarten. 
 
Bei der Planung fanden vor allem die Grundsätze und Ziele des LEP Beachtung: 
 
6.2.1 (Z) Landesentwicklungsprogramm Bayern:  
„Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen.“ 
 
6.2.3. (G) Landesentwicklungsprogramm Bayern:  
„Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert werden.“ 
 
Vorbelastete Standorte sind Areale entlang von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, 
Energieleitungen, etc.) oder Konversionsstandorte. 
 
Eine Vorbelastung der Fläche ist gegeben: 
 

- Durch die Staatsstraße St 2203, die circa 50 m südlich zum Geltungsbereich gelegen 
ist. 

 
Aufgrund der genannten anthropogenen Vorprägung der Flächen, stellt das Planungsgebiet 
eine optimale Fläche für die Realisierung des Vorhabens dar.  
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B Planungsrechtliche Situation 
1. Art und Maß der baulichen Nutzung 
Bei dem geplanten Bauvorhaben handelt es sich um ein sonstiges Sondergebiet für Anlagen 
zur Nutzung von Sonnenenergie gem. § 11 Abs. 2 BauNVO. Dies soll die regionale und über-
regionale Versorgung mit erneuerbaren Energien unterstützen.  
 
Zulässig ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen mit Kleinbauwerken für Wechselrichter, 
Trafostation, Stromspeicher, Übergabestationen und Einfriedung sowie weiteren untergeord-
neten Nebenanlagen, die für den technischen Betrieb und die Pflege der Photovoltaikanlagen 
erforderlich sind. 
 
Die maximal zulässige Grundflächenzahl beträgt 0,6, um eine zu dichte Überbauung der Flä-
che zu verhindern und den naturschutzfachlichen Zielen der Grünordnung Rechnung zu tra-
gen. Für die Ermittlung der Grundflächenzahl ist die gesamte Fläche des festgesetzten Gel-
tungsbereiches maßgeblich. Bei der Berechnung der Grundfläche sind jeweils die von den 
Modulen und sonstigen baulichen Anlagen überragten Flächen anzurechnen, nicht jedoch die 
unbefestigten Wege bzw. Abstandsflächen zwischen den Modulreihen. 
 
Die Grundfläche der möglichen Nebengebäude und untergeordneten baulichen Anlagen darf 
pro Teilfläche des Geltungsbereichs einen Wert von insgesamt 200 m² nicht überschreiten. 
Die einzelnen Standorte sind nach betrieblichen Notwendigkeiten innerhalb der Baugrenzen 
frei wählbar. Dadurch soll eine sparsame Bebauung technischer Nebenanlagen erreicht wer-
den und der Eingriff in den Boden auf das notwendige Mindestmaß reduziert werden.  
 

2. Bauweise und Gestaltung der baulichen Anlagen 
· Funktionsbedingt gemäß Plandarstellung 
· Verwendung von Schraub- oder Rammfundamenten, falls erforderlich mit vereinzelten 

Betonfundamenten 
· Maximale Modulhöhe: 3,5 m  
· Modulabstand zum Boden: mind. 0,8 m 
· Maximale Firsthöhe: 3,5 m 
· Modulausrichtung nach Süden 

 
Die maximalen Höhen sind ab natürlicher Geländeoberkante zu messen. 
Die Reihen der Photovoltaikanlagen sind der natürlichen Hangbewegung anzupassen.  
 
Die Nebengebäude sind landschaftsgebunden zu gestalten und mit einem Flachdach oder 
Satteldach zu versehen. Neue Stellplätze, Zufahrten und Betriebswege sind wasserdurchlässig 
als Schotterrasenflächen oder mit wassergebundener Decke zu befestigen. 
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3. Abstandsflächen 
Die Abstandsflächen regeln sich nach Art. 6 BayBO, soweit sich nicht aus den Festsetzungen 
andere Abstände ergeben.  
 

4. Kennzahlen der Planung 
Gesamter Geltungsbereich: 117.889 m² 
Eingezäunte Fläche West 39.237 m² 
Eingezäunte Fläche Ost 52.353 m² 
Innerhalb der Baugrenze (gesamt) 85.786 m² 
Wiesenansaat und Pflege im Bereich PV-Anlage (E1) 91.590 m² 
Heckenpflanzung (E2) 1.390 m² 
Entwicklung eines Wiesensaumes (E3) 11.097 m² 
Heckenpflanzung (E4) 6.009 m² 
Entwickeln eines Extensivgrünlandes (E5) 7.663 m² 

 

5. Einfriedungen 
Zaunart: 
Die Flächen sind mit einem Metallzaun (z.B. Maschendraht- oder Stabgitterzaun) mit optiona-
lem Übersteigschutz plangemäß einzuzäunen. Der Abstand zwischen Boden und Zaunfeld 
muss mindestens 15 cm betragen. Außerdem sind Zauntore zulässig.  
 
Zaunhöhe: 
Die Zaunhöhe darf max. 2 m über dem natürlichen Geländeverlauf betragen.  

6. Bodendenkmäler 
Laut Daten des Bayernatlas befinden sich keine Bodendenkmäler auf den Flächen. Bei dem 
Bauvorhaben ist folgender Artikel des Denkmalschutzes zu beachten: 
 
Art. 8 Abs. 1 DSchG:  
"Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind 
auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter 
der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die 
übrigen. Nimmt ein Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines 
Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Ar-
beiten befreit." 
 
Art. 8 Abs. 2 DSchG:  
"Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegen-
stände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet." 
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C Beschreibung des Planungsgebiets 
1. Lage 
Der Geltungsbereich liegt im Westen der Gemeinde Altenkunstadt, genauer westlich des Ge-
meindeteils Burkheim. Das Planareal befindet sich dabei in ca. 250 m zur Ortschaft. Das Flur-
stück 159 ist über wirtschaftliche Wege, die jeweils im Süden an die St 2203 anschließen, zu 
erreichen. Der Standort selbst wird derzeit ackerbaulich genutzt. Im Westen zum Geltungsbe-
reich verläuft der Steinbrunnengraben. In der Umgebung befinden sich hauptsächlich land-
wirtschaftliche Flächen. Im Norden grenzt direkt an den Geltungsbereich Wald an. Im Westen, 
Norden sowie Süden befinden sich bereits bestehende Gehölzstrukturen, die den Geltungs-
bereich bereits abschirmen. Diese werden im Zuge der Planung nicht beeinträchtigt  
 
 

 
Übersichtskarte: TK 25 (Bayernatlas 2023, nicht maßstäblich), Geltungsbereich (rot) 
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2. Geltungsbereich 
Die Fläche des geplanten „Solarpark Burkheim“ umfasst ein Areal von ca. 11,8 ha, wobei je-
doch nur 85.786 m² (innerhalb der Baugrenze) bebaut werden. Der Geltungsbereich befindet 
sich im Westen der Gemeinde Altenkunstadt auf dem Flurstück 159 Gemarkung Burkheim. 
 
Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die umliegenden Gehölzstrukturen stellen 
bereits eine natürliche Abschirmung des Geltungsbereichs zur St. 2203 und der Ortschaft 
Burkheim dar. Diese werden durch das Bauvorhaben nicht beeinträchtigt. 
 

 
Übersichtskarte des Geltungsbereichs (rot, Bayernatlas 2023, nicht maßstäblich) 
 
Im Norden ist eine 3- reihige Eingrünung geplant. Zur Verringerung der Sichtbeziehungen 
sind außerdem 6-reihige Hecken geplant. Diese findet sich zum einem im Osten an der Flur-
stücksgrenze sowie mittig, um eine ausgeprägte Durchgrünung zu schaffen. Somit wird die 
geplante Anlage möglichst in das Ort- und Landschaftsbild eingebunden. 
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D Städtebauliche Konzeption und geplante bauliche Nut-
zung 

1. Städtebauliche Grundlagen 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll Baurecht für die Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen geschaffen werden.  
Auf den Flächen ist die Errichtung von fest aufgeständerten Reihen vorgesehen. Die Wechsel-
richter befinden sich unter den Gestellen der Module. 
 
Die Fläche des Baufeldes wird durch 2-schürige Mahd (in den ersten 5 Jahren 3-schürige 
Mahd aufgrund des Nährstoffüberschusses) und Verzicht auf Düngung bzw. alternativ durch 
Beweidung extensiv gepflegt. Die Erschließung erfolgt über bestehende landwirtschaftliche 
Zufahrten. 
 

2. Städtebauliches Konzept 
Für das anstehende Bauleitplanverfahren sind die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie 
das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetze, die Immissionsschutz-Gesetzgebung und die 
Abfall- und Wassergesetzgebung berücksichtigt. 
 
Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind durch die Anwendung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 14 des 
Bundesnaturschutzgesetzes erfasst. Entsprechende Festsetzungen zur Eingriffsregelung und 
Grünordnung sind im Bebauungsplan / Grünordnungsplan integriert. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 
und § 1a BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umwelt-
auswirkungen ermittelt und in dem Umweltbericht beschrieben werden. 
 
Im Geltungsbereich sind folgende Gebiete, in denen die Belastbarkeit der Schutzgüter in be-
sonderer Weise zu beurteilen wäre, nicht vorhanden: 
- Im Bundesanzeiger gemäß § 31-36 des Bundesnaturschutzgesetzes bekannt gemachte 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäische Vogelschutzgebiete 
- Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes  
- Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes 
- Biosphärenreservate gemäß § 25 des Bundesnaturschutzgesetzes 
- Naturdenkmäler nach § 28 Bundesnaturschutzgesetz 
- Nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes geschützte Landschaftsteile 
- Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes  
- Nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete und Wasserschutzge-

biete gemäß § 51 des Wasserhaushaltsgesetz 
- Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes 
- Gebiete in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitäts-

normen bereits überschritten sind 
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- Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und Siedlungs-
schwerpunkte in verdichteten Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 des Raum-
ordnungsgesetzes 

 

3. Gestaltung und Situierung der Baukörper 
Es ist eine Reihenaufstellung mit fest aufgeständerten Modultischen auf Schraub- oder 
Rammfundamenten vorgesehen, womit Bodeneingriffe so weit als möglich minimiert werden.  
 
Die Reihen der Photovoltaikanlagen wurden so ausgelegt, dass eine Verschattung möglichst 
vermieden wird. Diese sind mit einer max. Höhe von 3,5 m zu errichten, um eine Besonnung 
der darunterliegenden Wiesenflächen zu ermöglichen. Die Ausrichtung der Module erfolgt 
voraussichtlich nach Süden.  
 
Die max. Firsthöhe der sonstigen Gebäude (Trafogebäude, etc.) wird auf 3,5 m beschränkt, 
um keine übermäßigen Baukörper zu ermöglichen, welche weit über die Module hinausragen. 
 

4. Nutzungsart 
Sondergebiet für: 
„Anlage oder Nutzung erneuerbarer Energien (Sonnenenergien)“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO. 
 
Im Sondergebiet sind freistehende Photovoltaikanlagen zur Nutzung von Sonnenenergie 
zulässig. Ferner sind Gebäude bzw. bauliche Anlagen zulässig, die für den technischen Betrieb 
einer Photovoltaikanlage erforderlich sind, z.B. Trafos, Wechselrichter und Übergabestatio-
nen.  
 
Es ist vorgesehen, die Freiflächenanlagen mit einer maximalen Leistung von ca. 11 MWp zu 
realisieren. 
 

5. Immissionsschutz 
5.1 Schallschutz 
Bei bestimmungsgemäßem Betrieb einer Photovoltaikanlage stellen Wechselrichter und Trafo 
die Hauptgeräuschquellen dar. Vom Landesamt für Umwelt wurden Schallleistungspegel er-
mittelt, aus denen sich ergibt, dass bei einem Abstand des Trafos bzw. Wechselrichters von 
rund 20 m zur Grundstücksgrenze die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm für ein reines 
Wohngebiet von 50 dB(A) am Tag sicher unterschritten werden. (Praxis-Leitfaden für die öko-
logische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, LfU, Stand Januar 2014). Der Gel-
tungsbereich ist 250 m von der nächstgelegenen Wohnbebauung entfernt, sodass die hier zu 
erwartenden Lärmimmissionen unter den gesetzlichen Vorgaben liegen. 
 
5.2 Elektromagnetische Strahlung 
Die Anlagen sind so auszuführen, dass die Schutz- und Vorsorgewerte gemäß 26. BImSchV 
für elektromagnetische Felder eingehalten werden.  
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Als mögliche Erzeuger von elektrischer und magnetischer Strahlung kommen die Solarmodu-
le, die Verbindungsleitungen, die Wechselrichter und Transformatorstationen in Frage. 
 
Beim Solarpark handelt es sich um eine Gleichstromanlage. Üblicherweise sind hier die Feld-
stärken in etwa 50 cm Entfernung bereits deutlich kleiner als das natürliche Magnetfeld. 
 
Aufgrund der Entfernung von ca. 270 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung ist sicherge-
stellt, dass die gängigen Grenzwerte unterschritten werden.  
 
5.3 Emissionen aus der Landwirtschaft 
Das Plangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Deshalb hat der Betreiber der 
Solaranlagen Emissionen, Steinschlag und eventuelle Verschmutzungen aus der Landwirt-
schaft (z.B. Staub, Baumfall) entschädigungslos hinzunehmen. Eine Haftung der angrenzen-
den Bewirtschafter ist ausgeschlossen. Grundsätzlich ist eine ordnungsgemäße Landwirtschaft 
auf den der Photovoltaikanlagen benachbarten Flächen von Seiten des Betreibers zu dulden. 
 
Eine Verunkrautung der überplanten Fläche während der Nutzungsdauer durch die Photovol-
taikanlagen ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Durch die regelmäßige Pflege 
soll das Aussamen eventueller Schadpflanzen und die damit verbundene negative Beein-
trächtigung der mit Kulturpflanzen bestellten Flächen in der Nachbarschaft vermieden wer-
den. Der Grünlandaufwuchs ist zu entfernen.  
 
5.4 Sonstige Immissionen 
Gemäß den Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) - Beschluss der LAI vom 
13.09.2012 (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz als Vorsitzland 
der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)) liegen Immissionsorte die 
als kritisch zu betrachten sind meistens südwestlich oder südöstlich einer Photovoltaikanlage, 
sowie in einem Umkreis von maximal 100 m um die Anlage. Immissionsorte, die südlich einer 
Anlage liegen sind im Regelfall unproblematisch. Dasselbe gilt für Immissionsorte nördlich 
einer Anlage. Die nächstgelegene Wohnbebauung ca. 250 m im Südwesten stellt demnach 
keinen zu betrachtenden Immissionsort dar. Die südlich gelegene Staatsstraße St 2203 ist 
demzufolge ebenso unproblematisch, und wird zusätzlich durch die biotopkartierten Gehölze 
abgeschirmt. 
 
PV-Module sind so zu errichten und zu betreiben, dass keine Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen infolge Lichteinwirkungen durch Lichtreflexionen und Blend-
wirkungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft auftreten; Es wird empfohlen zur 
Vermeidung und zur Minderung bodennaher Lichtreflektionen dem Stand der Lichtminde-
rungstechnik und gegen Blendwirkung entsprechende entspiegelte bzw. reflektionsarme So-
larmodule und Befestigungsbauteile zu verwenden bzw. einzusetzen. 
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6. Hochwasser 
Das Areal befindet sich außerhalb der Hochwassergefahrenflächen HQ100 und der Hochwas-
sergefahrenflächen HQ extrem. 

7. Verkehr 
Die Erschließung erfolgt über bestehende Wirtschaftswege, welche an die Staatstraße St 2203 
anschließen. 

8. Versorgung 
8.1 Energie 
Mittel- und Niederspannung: 
Es ist vorgesehen, Trafostationen auf dem Planungsgebiet zu errichten. 
Für eine Transformatorenstation benötigt der Vorhabenträger, je nach Stationstyp eine Fläche 
mit einer Größe zwischen 18 m2 und 35 m2. 
 
8.2 Wasser 
Die Versickerung von Oberflächenwasser erfolgt auf dem Grundstück.  
Ein evtl. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Öle im Bereich von Trafos und oder 
Wechselrichtern) hat entsprechend den einschlägigen Vorschriften, insbesondere der Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachgebiete 
(Anlagenverordnung-AwSV) zu erfolgen. 
 

9. Entsorgung 
Zum Anfall von Schadmodulen und deren ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Entsorgung 
sind auf Anordnung des technischen Umweltschutzes des Landkreises Lichtenfels geeignete 
Nachweise vorzulegen. 
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10. Gestalterische Ziele der Grünordnung 
Wiesenansaat und Pflege im Bereich der Photovoltaikanlage 
E1: Im eingezäunten Bereich ist der ein möglichst extensiv genutztes Grünland anzustreben. 
Daher ist auf dem Ackerstandort und auf unbewachsenen Bereichen eine Grünlandansaat 
(autochthones Saatgut der Herkunftsregion 12 oder lokal gewonnenes Mähgut) vorzuneh-
men. In den ersten 5 Jahren ist aufgrund des Nährstoffüberschusses eine 3-malige Mahd 
durchzuführen. Nach 5 Jahren kann die Mahd auf 2-mal pro Jahr reduziert werden (Schnitt-
höhe 10 cm). Erste Mahd nicht vor dem 15.06. Alternativ kann eine extensive Beweidung 
durchgeführt werden. 
Stromkabel müssen dann so verlegt und die Solarmodule so angeordnet sein, dass eine 
mögliche Verletzung der Weidetiere ausgeschlossen werden kann. 
 
Heckenpflanzung 
E2: Zur Eingrünung der Anlagen ist im Norden auf der 6 m breiten gekennzeichneten Fläche 
eine 3-reihige Hecke zu pflanzen. Der Pflanzabstand beträgt 1,5 x 1,5 m. Es sind mind. 6 ver-
schiedene Arten aus der unten aufgeführten Pflanzliste zu verwenden (heimische Pflanzen 
der Vorkommensgebiete 5.2 „Schwäbische und Fränkische Alb“). Heisteranteil min. 10 %. Auf 
Düngung und Pflanzenschutzmittel ist auf den gesamten Flächen zu verzichten. Zum Schutz 
vor Wildverbiss ist die Pflanzung durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Nach Anwuchs-
erfolg verpflichtet sich der Betreiber die Schutzmaßnahmen zu entfernen. Die Pflanzung ist 
spätestens in der Pflanzperiode nach Baubeginn umzusetzen.  
 
Pflanzqualität: 
Sträucher:    v. Str., mind. 3-5 Triebe, 60–100 cm 
Heister:   2xv, 150-200 cm (min. 10%) 
 
Es sind autochthone Gehölze ausfolgender Pflanzliste zu verwenden: 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea ssp. sanguinea  Roter Hartriegel 
Euonymus europaea    Gewöhnliches Pfaffenhütchen 
Crataegus monogyna    Eingriffliger Weißdorn 
Crataegus laevigata    Zweigriffliger Weißdorn 
Frangula alnus     Faulbaum 
Corylus avellana     Gemeine Hasel 
Ligustrum vulgare    Gewöhnlicher Liguster 
Lonicera xylosteum     Rote Heckenkirsche 
Prunus spinosa ssp. spinosa   Schlehdorn 
Rhamnus cathartica    Kreuzdorn 
Salix caprea     Salweide 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa    Traubenholunder 
Viburnum lantana    Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus    Gewöhnlicher Schneeball 
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Heister: 
Acer campestre   Feld-Ahorn 
Prunus padus    Traubenkirsche 
Salix caprea    Salweide 
Ulmus glabra    Bergulme 
 
Pflege: Es sind keine Pflege-, und Umbaumaßnahmen auf den Grünflächen zulässig, welche 
der Erreichung des Zielzustandes entgegenstehen. Fremde Gehölzaufwüchse und invasive 
Arten sind in den ersten drei Jahren durch Ausmähen zu entfernen. Es ist auch sicherzustel-
len, dass hier keine Beeinträchtigungen erfolgen, z. B. durch Entsorgung von Grünschnitt, 
Nutzung als Lagerfläche, Gartenfläche oder Freizeitfläche. 
 
Entwickeln eines Wiesensaums 
E3: Im gekennzeichneten Bereich ist ein Wiesensaum anzulegen. Auf den Ackerstandorten 
sowie auf unbewachsenen Bereichen ist eine Grünlandansaat (autochthones Saatgut der Her-
kunftsregion 12 oder lokal gewonnenes Mähgut) vorzunehmen. Der Saum ist einmal pro Jahr 
(vorzugsweise im Herbst) zu mähen. 1. Schnitt nicht vor dem 15.06. Bei jedem Schnitt sind 
mind. 30 % des Saumes als jährlich rotierender Brachestreifen über den Winter zu belassen. 
Das Mähgut ist abzutransportieren. 
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E Umweltbericht 
1. Einleitung 
Rechtliche Grundlagen 
Mit der Änderung des Baugesetzbuches vom 20.07.2004 wurden die europarechtlichen Vor-
gaben zur Umweltprüfung im Bereich der Bauleitplanung umgesetzt. Nach § 2 Abs. 4 BauGB 
ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umweltprüfung durchzuführen. Ein Verzicht auf 
die Umweltprüfung ist nur bei vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB und bei beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB (Innenentwicklung) möglich. 
 
In § 1a BauGB wird die Eingriffsregelung in das Bauleitplanverfahren integriert. Die Abarbei-
tung der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes.  
 
1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleit-

plans 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll Baurecht für die Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen geschaffen werden. Auf den Flächen ist die Errichtung von fest aufge-
ständerten Reihen vorgesehen.  
 
Die Trafostation kann frei innerhalb der Baugrenzen aufgestellt werden. Die max. Firsthöhe 
wird auf 3,0 m beschränkt. 
 
Die Größe des eingezäunten Bereiches ist mit ca. 9,0 ha festgelegt. Diese Fläche wird durch 2-
schürige Mahd (in den ersten 5 Jahren 3-schürige Mahd aufgrund des Nährstoffüberschus-
ses) und Verzicht auf Düngung bzw. alternativ durch Beweidung extensiv gepflegt.  
 
Die grünordnerischen Gestaltungsziele umfassen im Wesentlichen das Ziel der Einbindung in 
die Landschaft, sowie die Entwicklung von möglichst artenreichem Grünland.  
 
1.2 Darstellung der in den einschlägigen Fachgesetzen und Fach-

plänen festgelegten Ziele  
Für das anstehende Bauleitplanverfahren sind die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie 
das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetze, das Bundesimmissionsschutzgesetz und die Ab-
fall- und Wassergesetzgebung zu berücksichtigen.  
 
Verweis auf D 2 (Städtebauliches Konzept): Gebiete, in denen die Belastbarkeit der Schutzgü-
ter in besonderer Weise zu beurteilen wäre, die nicht vorhanden sind. 
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2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umwelt-
auswirkungen einschließlich der Prognosen bei Durchführung 
der Planungen 

2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen/ Arten und Lebensräume 
Beschreibung: 
Die Planfläche wird derzeit größtenteils landwirtschaftlich genutzt. Der westliche Teilbereich 
wird als Grünland und der östliche Teilbereich als Acker genutzt. Angrenzend zum Geltungs-
bereich befinden sich im Westen Süden und Osten lineare Gehölzstrukturen. Diese werden im 
Zuge des Bauvorhabens nicht beeinträchtigt werden.  
 
Im näheren Umgriff der Fläche sind mehrere Biotopkartierungen vorhanden. Folgende amt-
lich kartierte Biotope befinden sich im Umkreis von 50 m um das Plangebiet: 
 
Biotopname Teilflächen-Nr. Entfernung vom Plangebiet 

Gehölze am Steinbrunnengraben west-
lich Burkheim 

5833-1323-002  

 

Westlich angrenzend zum 
Geltungsbereich; zu minima-
lem Anteil im Geltungsbe-
reich verortet 

Feuchtgebietsreste am Islinger Bach 
westlich Burkheim 

5833-1327-002 ca. 10 m südwestlich des 
Geltungsbereiches 

Auwald am Kapellenbach und Zuflüssen 
südwestlich Altenkunstadt 

5833-1326-004 ca. 20 m südwestlich zum 
Geltungsbereich 

Auwald am Kapellenbach und Zuflüssen 
südwestlich Altenkunstadt 

5833-1326-005 Südlich angrenzend zum 
Geltungsbereich; zu minima-
lem Anteil im Geltungsbe-
reich verortet 

Auwald am Kapellenbach und Zuflüssen 
südwestlich Altenkunstadt 

5833-1326-006 Ca. 43 m südöstlich zum Gel-
tungsbereich 

Hecken in der Umgebung von Burkheim 5833-0152-003 Östlich angrenzend zum Gel-
tungsbereich 

Hecken in der Umgebung von Burkheim 5833-0152-002 Östlich angrenzend zum Gel-
tungsbereich 

 
Im Zuge des Vorhabens werden die Biotopteile erhalten, welche sich noch im 
Geltungsbereich befinden. Die angrenzenden Biotope werden aufgrund der festgesetzten 
Abstände nicht durch das Bauvorhaben beeinträchtigt werden. 
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Luftbild, Übersicht der Biotope (pink), Geltungsbereich (rot) (Bayernatlas 2023, nicht maßstäblich) 
 
In ca. 620 m Entfernung nördlich des Geltungsbereiches erstreckt sich von Westen bis Osten   
das Landschaftsschutzgebiet „LSG "Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst" im Regierungs-
bezirk Oberfranken“ (ID: LSG-00556.01). 
 
Südlich des Geltungsbereiches befindet sich in ca. 700 m Entfernung das Flora-Fauna-Habitat 
5933-371 „Trockenrasen, Wiesen und Wälder um Weismain“. Vorhabenbedingt ist aufgrund 
der Distanz nicht von einer Beeinträchtigung auszugehen. 
 
Die Eingriffsflächen werden derzeit landwirtschaftlich als Acker- und Grünlandflächen ge-
nutzt. Die Auswirkungen der intensiven Landbewirtschaftung auf den Naturhaushalt sind hier 
entsprechend drastisch. In den Ackerlagen kann sich nur ein stark eingeschränktes Spektrum 
meist weit verbreiteter Pflanzen- und Tierarten behaupten.  
 
Die potenzielle natürliche Vegetation wird auf dem Gebiet als „Waldmeister-Buchenwald im 
Komplex mit Waldgersten-Buchenwald“ angegeben. Die Naturraum-Haupteinheit ist das 
„Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland“ (Ssymank) und die Naturraum-Untereinheit das 
„Keuper-Lias-Gebiet“ (ABSP).  
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Potenzielle Lebensräume für Bodenbrüter zeichnen sich unter anderem aus durch offenes, 
flaches und feuchtes Dauergrünland, Äcker, Wiesen und Weiden bzw. offenes Gelände mit 
weitgehend freiem Horizont auf trockenen bis wechselfeuchten Böden. Im Datenarchiv des 
FIS-Natur Online finden sich keine Hinweise auf Feldvogel- oder Wiesenbrüterkulissen. Auf-
grund der intensiven Nutzung der Flächen, angrenzenden Ackerflächen, der Südhanglage 
und der umfänglichen vorhandenen Gehölzstrukturen ist von bestehenden Störwirkungen 
und Kulissenwirkungen auszugehen. Zusätzlich sind aufgrund der bestehenden Beeinträchti-
gungen durch die angrenzende Staatsstraße 2203, der vorhandenen Gehölz- sowie Wald-
strukturen und der hügeligen Landschaftssilhouette ist die Betroffenheit von Lebensräumen 
und Bruthabitaten der bodenbrütenden Vogelarten unwahrscheinlich. 
 
Aktuell werden artenschutzrechtliche Begehungen durchgeführt. Die Inhalte dieser Prüfung 
werden zur Entwurfsfassung eingearbeitet, und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen ent-
wickelt, um Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG zu vermeiden.  
 
Es wird nicht in Gehölzbestände eingegriffen. Zusätzlich werden umfangreiche Heckenstruk-
turen gepflanzt. Für Vögel, Kleintiere und Flora ergeben sich durch die umfangreichen Maß-
nahmen Verbesserungen im Vergleich zur aktuellen Nutzung. 
 
Auswirkungen: 
Die Änderung der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzflächen in ein Sondergebiet für 
Photovoltaikanlagen führt zum Verlust von Acker- und Grünlandflächen als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen. Andererseits wird auf diesen Flächen eine extensive Wiese entwickelt und 
auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel verzichtet. Die Wiesenbereiche werden durch die So-
larmodule überbaut. Es wird nicht in Gehölzbestände eingegriffen. 
 
Durch die von intensiver menschlicher Nutzung geprägten Landschaftsteile ist von einer mitt-
leren Lebensraumfunktion auszugehen. Während der Bauphase sind potenzielle Beeinträchti-
gungen der Tierwelt durch Vertreibungseffekte möglich. Aufgrund der kurzen Bauzeit wird 
diese Belastung nicht als erheblich eingestuft, da die Tiere auf benachbarte Grundstücke 
ausweichen können.  
 
Es ist geplant die Flächen, nach der Aufstellung der PV-Module, einer extensiven Nutzung 
zuzuführen. Die Flächen unter den Modulen werden als extensive Wiese ausgebildet, sodass 
auch hier aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollere Lebensräume entstehen als bisher vor-
handen waren (Aufwertung durch Extensivierung der bestehenden Acker- bzw. Grünlandflä-
chen/Grünlandansaat). Durch die extensive Pflege ist eine Verbesserung des Nahrungsange-
botes für diverse Arten zu erwarten. Insbesondere die Entwicklung von blüten- und samen-
reichen Wiesenflächen wirkt sich positiv auf das Nahrungsangebot für diese Arten aus. 
Dadurch kann die Fläche durch ihre zukünftige extensive Nutzung für viele Vogelarten als 
Nahrungsbiotop dienen. Darüber hinaus fungieren die Solartische als Schutz gegen Greifvö-
gel. Die Durchgängigkeit für Kleinsäuger ist dabei gewährleistet.  
 
Eine potenzielle Betroffenheit von Verbotstatbeständen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist 
voraussichtlich nicht gegeben. 
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind als gering einzustufen.  
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2.2 Schutzgut Boden 
Beschreibung: 
Der Boden ist Teil der obersten Erdkruste und somit als Bindeglied zwischen Atmosphäre und 
Geosphäre zu betrachten. Er nimmt damit im Ökosystem als Nahtstelle zwischen belebter 
und unbelebter Umwelt und als Träger von Nahrungsketten eine zentrale Bedeutung im Öko-
system ein. Boden entsteht durch Verwitterung der anstehenden Gesteinsschichten. 
Das beplante Areal wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt.  
 
Hauptsächlich wird das Gestein im Geltungsbereich in der geologischen Karte von Bayern als 
„Mergelstein, grau, bioturbat, Tonstein, blau- bis schwarzgrau, schluffig, nach oben und unten 
mit Kalkbänken, feinsandig, z. T. Fossilien führend“ beschrieben. Im Süden des Planareals fin-
det man „Sand und Kies, z. T. unter Flusslehm oder Flussmergel“ vor. 
 
Der Boden besteht laut Übersichtsbodenkarte von Bayern aus 3 verschiedenen Bodenarten. 
Diese werden im Folgenden aufgelistet. 
 

- Im Westen des Geltungsbereichs befindet sich „fast ausschließlich Regosol und Pelo-
sol (pseudovergleyt) aus Lehm bis Ton (Sedimentgestein), verbreitet (flache) Deck-
schicht aus Schluff bis Lehm; gering verbreitet carbonathaltig im Untergrund“. 

- Im Osten des Planareals liegt „vorherrschend Braunerde, gering verbreitet Pseu-
dogley-Braunerde, unter Wald gering verbreitet podsolig aus (grusführendem) Sand 
(Deckschicht oder Sandstein) über (grusführendem) Lehm bis Ton (Sedimentgestein)“ 
vor. 

- Der Süden des Geltungsbereiches wird durch den „Bodenkomplex: Gleye und andere 
grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus 
Ton (Talsediment)“ beschrieben. 

 
Die Bodenzahl liegt für die Flurnummer 159 laut Bodenschätzung bei durchschnittlich 46. 
Diese liegen knapp über dem Landkreisdurchschnitt von Lichtenfels mit einer Bodenzahl von 
43. 
 
Die Modultische werden mit Schraub-/Rammfundamenten gesetzt, wodurch eine Versiege-
lung des Bodens mit Betonfundamenten vermieden wird. Eine Überbauung von Boden er-
folgt nur im Bereich der erforderlichen Nebenanlagen (Trafostation, etc.). Geländemodellie-
rungen finden nicht statt. 
 
Auswirkungen: 
Der zuvor intensiv landwirtschaftlich genutzte Boden kann sich für die Dauer der Sonnen-
energienutzung regenerieren und steht dann der landwirtschaftlichen Nutzung wieder zur 
Verfügung. Durch die Aufgabe der intensiven Nutzung im Planungsgebiet und die damit ver-
bundene Einstellung der Düngung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erfährt die 
Fläche möglicherweise eine verminderte Bodenbelastung und eine Förderung der Boden-
fruchtbarkeit. 
 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Solarpark Burkheim“ 
Vorentwurf vom 22.06.2023 

  
24 

Donau-Gewerbepark 5 
 94486 OSTERHOFEN 
 Tel.: 0 99 32 / 95 44 - 0 

Die Gemeinde gewichtet in diesem Fall die Ausweisung von Flächen zur nachhaltigen Strom-
gewinnung auf bedingt vorbelasteten Standorten höher als den temporären Verlust von 
Ackerland.  
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden als positiv eingestuft. 
 
2.3 Schutzgut Wasser 
Beschreibung: 
Angrenzend zum Geltungsbereich befindet sich der Steinbrunnengraben im Westen. Im Sü-
den zum Geltungsbereich verläuft der Islinger Bach. 
 
Der gesamte Geltungsbereich befindet sich außerhalb der Hochwassergefahrenflächen HQ100 
und der Hochwassergefahrenflächen HQ extrem. Zudem liegt das Plangebiet im Süden teilweise 
im wassersensiblen Bereich. 
Das Planareal liegt im Grundwasserkörper „Feuerletten/Albvorland - Scheßlitz“. Laut Karten-
dienst der Wasserrahmenrichtlinie befindet sich dieser in einem mengenmäßig und chemisch 
guten Zustand. 
 
Auswirkungen: 
Um die bestehenden Oberflächengewässer sowie der entsprechenden Vegetation im Westen 
und Süden des Geltungsbereichs nicht zu beeinträchtigen, wird eine geplante Ausgleichsflä-
che an diesem Teil des Geltungsbereiches gelegt. Diese bietet als ausgedehnter Puffer (10 m 
Abstand) eine Abschirmung der mit Modulen belegten Fläche zum Steinbrunnengraben und 
Islinger Bach.  
 
Die Umwandlung von landwirtschaftlich intensiv genutzter Fläche in extensives Grünland und 
der Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel verringert eine mögliche Grundwasserbe-
lastung. Eine Versiegelung von Flächen findet nur in sehr geringem Umfang statt. Anfallendes 
Oberflächenwasser verbleibt in der Fläche und wird nicht abgeleitet. Brauchwasser wird nicht 
benötigt, Schmutzwasser wird nicht entstehen.  
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind als positiv einzustufen.  
 
2.4 Schutzgut Luft und Klima 
Beschreibung: 
Das Planungsgebiet ist dem „Keuper-Lias-Gebiet“ zuzuordnen. Das Klima im Naturraum ist 
überwiegend kontinental geprägt. Westlich der Rodach herrschen aber insgesamt etwas mil-
dere Bedingungen vor. So setzt der Vollfrühling (Blühbeginn des Apfels) um den 8.5. ein, im 
östlichen Teil erst 5 – 7 Tage später. Dort ist auch die Vegetationsperiode um bis 10 Tage 
kürzer. Entsprechend der Höhenlage liegt der jährliche Niederschlag zwischen 650 und 
850 mm. So ist das Gebiet des Schmölzer Bergs (ca. 510 m über NN) und die östlichen Jura-
terrassen etwas regenreicher als ihre Umgebung (ca. 500 m über NN). Die durchschnittliche 
Temperatur im Keuper Jura Gebiet entspricht 7bis 8 °C im Jahr. (ABSP). 
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Das Baufeld selbst besitzt derzeit keine klimatisch wirksamen Vegetationsflächen oder Bio-
massen. Vegetationsstrukturen sind im Norden in Form von Waldstrukturen und im Osten, 
Süden und Westen durch Gehölzstrukturen vorhanden. 
 
Auswirkungen: 
Durch die Bau- und Transporttätigkeit ist während der Bauzeit kurzfristig Staubentwicklung 
zu erwarten. Mittelfristig sind die Auswirkungen auf das Lokalklima durch die geplanten 
Maßnahmen zu vernachlässigen. 
Die Neupflanzungen tragen zur Verbesserung des Lokalklimas bei. Luftaustauschbahnen sind 
durch das Vorhaben nicht betroffen. Die leicht verringerte Kaltluftproduktion einer mit So-
larmodulen bestandenen Fläche im Vergleich zu einer landwirtschaftlichen Fläche zieht dem-
nach nur Veränderungen in sehr geringem Maße nach sich. 
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind als gering einzustufen.  
 
2.5 Schutzgut Landschaft 
Beschreibung: 
Die Naturraum-Haupteinheit ist das „Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland“ (Ssymank) 
und die Naturraum-Untereinheit das „Keuper-Lias-Gebiet“ (ABSP). Geologisch wird der Na-
turraum von einem Sockel aus Keuperablagerungen (Burgsandstein bis Rhätolias) geprägt, 
die an den Talflanken anstehen. Die anschließenden, vorwiegend landwirtschaftlich genutzten 
Plateauflächen sind an die morphologisch weichen Tonsteine des Lias und Opalinustons 
(Dogger a) gebunden. Den Plateaus sind als Zeugenberge der einst weiter nach Norden rei-
chenden Juraverbreitung waldbestandene Kuppen und Plateaus aus Doggersandstein (Dog-
ger ß) aufgesetzt. Hierzu zählen die "Eierberge" und der "Banzer Wald". Als Verwitterungs-
Restschutt und v. a. als wesentliche Komponente pleistozäner Deckschichten ist der Dogger-
sandstein auf dem Lias-Opalinustonplateau weit verbreitet. 
 
Die Planungsflächen liegen als intensiv genutzte Acker- und Grünlandflächen vor. Waldbe-
stand im Norden sowie vorhandene Gehölzstrukturen im Westen, Osten und Süden dienen 
bereits als Abschirmung der PV-Anlage. Gehölzbestand bleibt erhalten. Somit ist keine groß-
räumige Einsehbarkeit der Fläche gegeben.  
 
Das Flurstück 159 befindet sich zwischen 318 m und 357 m ü. NN und ist nach Süden ge-
neigt. 
 
Der Geltungsbereich befindet sich gemäß Regionalplan am Rand des landschaftlichen Vorbe-
haltsgebiet „Nr. 50, Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst“. Außerdem befindet 
sich in ca. 2 km südlicher Entfernung der kleine und große Kordigast. In der Umgebung des 
Plangebiets befinden sich ackerbaulich genutzte Flächen, Gehölz- wie Waldstrukturen, Sied-
lungsstrukturen, Wirtschaftswege sowie die Staatsstraße St 2203. 
 
Eine anthropogene Vorprägung im Areal ist durch die benachbarte Staatsstraße im Süden 
und durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung der Umgebung bereits gegeben. 
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Auswirkungen:  
Die geplanten Photovoltaikanlage wird dem Landschaftsbild ein weiteres anthropogenes, in 
diesem Fall technisches Element hinzufügen. 
 
Der kleine und große Kordigast stellen lokale Aussichtspunkte dar. Eine Sichtbarkeit der An-
lage ist von dort teilweise gegeben, aufgrund der großen Entfernung sowie der umfangrei-
chen Eingrünung im Bestand bzw. in Planung wird von keiner erheblichen Beeinträchtigung 
ausgegangen.  
 
Aufgrund der vorhandenen Eingrünung der Flächen und der anthropogenen Vorprägung des 
Standortes beeinträchtigt die geplante Anlage das Landschaftsbild nicht wesentlich. Zusätz-
lich wird die Anlage durch umfangreiche Heckenstrukturen ein – und durchgegrünt, um eine 
Einsehbarkeit auf die geplante Anlage zu reduzieren. 
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild sind als gering einzustufen.  
 
2.6 Schutzgut Mensch 
Beschreibung: 
Die Flächen weisen intensiv landwirtschaftlich genutzten Grund und Boden vor. Das beplante 
Gebiet selbst ist nicht für die Naherholung durch Wanderwege oder Radwege erschlossen. 
Allerdings befinden sich im näheren Umfeld der Flächen mehrere Wander- und Radwege. 
Folgende Wander- und Radwege befinden sich im Umkreis von 100 m um das Plangebiet: 
 
Name Freizeitwegetyp Entfernung vom Plangebiet 

Wanderregion Ober-
main/Gemeinde Altenkunstadt - 
weiß auf rot 4 

Örtlicher Wanderweg Grenzt östlich an den Gel-
tungsbereich 

Wanderregion Obermain/Stadt 
Lichtenfels - gelb auf weiß Raute 
(Burkheimer Weg) 

Örtlicher Wanderweg Grenzt westlich an den Gel-
tungsbereich 

Landkreis Lichtenfels - Wegenetz 
des Landkreises 

Radweg Befindet sich in ca. 85 südlich 
zum Geltungsbereich 

 
Das Gebiet selbst ist allerdings aufgrund der überwiegenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen und der vorbeiführenden Staatsstraße im Süden nicht für die Naherholung geeignet. 
Zudem werden die Flächen durch bereits vorhandenen Grünstrukturen abgeschirmt. 
 
Die nächste Wohnbebauung befindet sich ca. 250 m südwestlich zum Geltungsbereich. 
 
Auswirkungen: 
Im Zuge der Bauphase ergeben sich geringe Lärm- und Abgasbelastungen durch an- und 
abfahrende LKW für angrenzende Ortsteile, welche aber aufgrund der kurzen Bauzeit nicht 
ins Gewicht fallen. 
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Bei bestimmungsgemäßem Betrieb einer Photovoltaikanlage stellen Wechselrichter und Trafo 
die Hauptgeräuschquellen dar. Vom Landesamt für Umwelt wurden Schallleistungspegel er-
mittelt, aus denen sich ergibt, dass bei einem Abstand des Trafos bzw. Wechselrichters von 
rund 20 m zur Grundstücksgrenze die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm für ein reines 
Wohngebiet von 50 dB(A) am Tag sicher unterschritten werden. (Praxis-Leitfaden für die öko-
logische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, LfU, Stand Januar 2014). Der Gel-
tungsbereich ist mit ca. 250 m Distanz mehr als 20 m von der nächstgelegenen Wohnbebau-
ung entfernt. Somit ist sichergestellt, dass die zu erwartenden Lärmimmissionen unter den 
gesetzlichen Vorgaben liegen.  
 
Als mögliche Erzeuger von elektrischer und magnetischer Strahlung kommen die Solarmodu-
le, die Verbindungsleitungen, die Wechselrichter und Transformatorstationen in Frage. Beim 
Solarpark handelt es sich um eine Gleichstromanlage. Üblicherweise sind hier die Feldstärken 
in etwa 50 cm Entfernung bereits deutlich kleiner als das natürliche Magnetfeld. 
Aufgrund der Entfernung zur nächstgelegenen Wohnbebauung von ca. 250 m ist sicherge-
stellt, dass die gängigen Grenzwerte unterschritten werden.  
 
Das Vorhaben ist so zu realisieren, dass keine schädlichen Auswirkungen durch elektromag-
netische Felder auf benachbarte Flächen bzw. zur nächsten Wohnbebauung entstehen. Die 
notwendigen Abstände sind entsprechend der Spannung bei der Realisierung der Anlagen 
einzuhalten. 
 
Gemäß den Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) - Beschluss der LAI vom 
13.09.2012 (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz als Vorsitzland 
der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)) liegen Immissionsorte die 
als kritisch zu betrachten sind meistens südwestlich oder südöstlich einer Photovoltaikanlage, 
sowie in einem Umkreis von maximal 100 m um die Anlage. Immissionsorte, die südlich einer 
Anlage liegen sind im Regelfall unproblematisch. Dasselbe gilt für Immissionsorte nördlich 
einer Anlage. Die nächstgelegene Wohnbebauung ca. 250 m im Südwesten stellt demnach 
keinen zu betrachtenden Immissionsort dar. Die südlich gelegene Staatsstraße St 2203 ist 
demzufolge ebenso unproblematisch, und wird zusätzlich durch die biotopkartierten Gehölze 
abgeschirmt. 
 
PV-Module sind so zu errichten und zu betreiben, dass keine Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen infolge Lichteinwirkungen durch Lichtreflexionen und Blend-
wirkungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft auftreten; Es wird empfohlen zur 
Vermeidung und zur Minderung bodennaher Lichtreflektionen dem Stand der Lichtminde-
rungstechnik und gegen Blendwirkung entsprechende entspiegelte bzw. reflektionsarme So-
larmodule und Befestigungsbauteile zu verwenden bzw. einzusetzen. 
 
Durch die Baumaßnahme werden keine Wegeverbindungen beeinträchtigt.  
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch werden als gering eingestuft.  
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2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Beschreibung: 
Für den Planbereich findet sich im BayernAtlas - Denkmal des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege - kein Hinweis auf Flächen mit Kulturdenkmalen (KD). 
Im Planungsgebiet sind keine denkmalgeschützten Gebäudekomplexe mit Ensemblewirkung 
ausgewiesen. Ein kartiertes Bodendenkmal befindet sich ebenso nicht auf dem beplanten 
Gebiet. 
 
Auswirkungen: 
Aufgrund der Lage können keine weiteren Aussagen über die Auswirkungen auf das Schutz-
gut Kultur- und Sachgüter getroffen werden. 
 
Für die Flächen im Plangebiet gilt: 
Gegenstände, die bei Erdarbeiten zu Tage treten sollten, wie z.B. Knochen-, Metall-, Keramik- 
oder Versteinerungsfunde, hat der Bauherr bzw. die bauausführenden Firmen dem Landes-
amt für Denkmalpflege oder dem Landratsamt zu melden (Art. 8 BayDSchG). 
 
Es sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter zu erwarten.  
 
2.8 Schutzgut Fläche 
 
Beschreibung: 
Unter dem Schutzgut Fläche wird der Aspekt des flächensparenden Bauens betrachtet. Dabei 
steht der quantitative Flächenbegriff stärker im Vordergrund als der qualitative, der schwer-
punktmäßig unter dem Schutzgut Boden zu beurteilen ist. 
 
Der Geltungsbereich des Plangebiets umfasst ca. 11,7 ha und wird von einer Fläche für die 
Landwirtschaft eingenommen. Gehölzbestand auf den Flächen wird von Bebauung freigehal-
ten und somit erhalten. 
 
Auswirkungen: 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans gehen in geringem Umfang Flächenversiegelungen 
einher. Aufgrund der Verwendung von Schraub- oder Rammfundamenten kommt es nicht zu 
großflächigen Versiegelungen. Zudem wird der Rückbau der Anlagen vertraglich geregelt. 
Insgesamt ist von keiner wesentlichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche auszugehen. 
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind als gering einzustufen.  
 
2.9 Wechselwirkungen 
Im Untersuchungsraum sind keine Wechselwirkungen bekannt. 
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3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung 

Ohne die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes würde auf der Fläche ver-
mutlich in den nächsten Jahren weiterhin überwiegend landwirtschaftliche Nutzung betrieben 
werden. Die negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt (Grundwasser, Tiere und Pflan-
zen) wären in diesem Fall möglicherweise etwas höher einzustufen. 
 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich (einschließlich der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung in der Bauleitplanung) 

4.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die Schutzgüter 
Als Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sieht der Bebauungs- und Grünord-
nungsplan folgende Festsetzungen vor: 
 
Schutzgut Arten- und Lebensräume 

- Zaun ohne Sockel, Abstand zum Boden mind. 15 cm 
- Verbindungskabel zwischen den Modulanlagen werden innerhalb des Pflughori-

zontes verlegt 
 
Schutzgut Mensch 

- Standort für Naherholungszwecke nicht geeignet 
- Eingrünung mit heimischen Gehölzen 

 
Schutzgut Boden und Wasser 

- Extensive Bewirtschaftung der anzusäenden Wiese unter den Modultischen ohne 
Anwendung von Dünge- und Spritzmitteln 

- Verwendung von Schraub-/Rammfundamenten, falls erforderlich mit vereinzel-
ten Betonfundamenten 

- Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel 
 
Schutzgut Landschaftsbild 

- Eingrünung mit heimischen Gehölzen 
 
Schutzgut Kultur und Sachgüterbild 

- Eingrünung mit heimischen Gehölzen 
 
Schutzgut Fläche 

- Vertragliche Festsetzung der Folgenutzung 
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4.2 Eingriff und Ausgleich 
Entsprechend dem Schreiben der Obersten Baubehörde „Hinweise zur Behandlung großflä-
chiger Photovoltaikanlagen im Außenbereich“, Rundschreiben Nr.IIB5-4112.79-037/09 vom 
19.11.2009 (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNEREN; OBERSTE BAUBEHÖRDE) so-
wie dem Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
(Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2014) wird die Kategorie I, Typ B mit dem Kompensati-
onsfaktor 0,2 herangezogen. Nach Leitfaden PV kann der Kompensationsbedarf durch ein-
griffsminimierende Maßnahmen um bis zu 50 % auf 0,1 verringert werden.  
 
In Verbindung mit den Vorgaben des „Praxis-Leitfadens“ für die ökologische Gestaltung von 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen werden die Bemühungen des Vorhabenträgers, durch die 
festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen wie 
 
- Ansaat mit standortgemäßem, autochthonem Saatgut 
- Entwicklung von extensivem Grünland 
- Anlage von Heckenstrukturen im Biotopverbund 
 
zur Vermeidung und Minderung des Eingriffs in Natur und Landschaft, berücksichtigt. Das 
umfassende Minimierungskonzept innerhalb und auch außerhalb der Anlage rechtfertigt im 
Regelfall die Reduktion des Kompensationsfaktors im Geltungsbereich auf 0,1. Auf dem ehe-
maligen Ackerstandort wird dieser Faktor herangezogen. Im Teilbereich West, welcher Grün-
land darstellt, wird der Faktor 0,2 herangezogen. 
 
Gesamtfläche Gebiet 117.899 m² 
  
Eingezäunte Fläche – Teilbereich West 52.353 m² 
  
Eingezäunte Fläche – Teilbereich Ost 39.237 m² 
  
Ausgleichsbedarf (gem. Leitfaden).  13.082 m² 
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Erläuterung: 
 
Der Ausgleichsbedarf berechnet sich demnach wie folgt: 

 
eingezäunte Fläche Ost x  0,1  =  Ausgleichsbedarf 
52.353 m²    x  0,1  =  5.235 m² 
 
eingezäunte Fläche West x  0,2  =  Ausgleichsbedarf 
39.237 m²    0,2 = 7.847 m²    
 
Ausgleichsbedarf Ost  + +  Ausgleichsbedarf West = Ausgleichsbedarf 
5.235 m²   + 7.847 m²   = 13.082 m² 
 
Der nach § 1a Abs. 3 in Verbindung mit § 9 Abs. 1a BauGB erforderliche Ausgleich über eine 
mindestens 13.082 m² (anrechenbarer Ausgleich) große Fläche wird auf folgenden Flächen 
erbracht.  
 
4.3 Ausgleichsfläche 
Landwirtschaftliche Nutzfläche auf Fl.-Nr. 159 TF, Gemarkung Burkheim, Gemeinde Altenkun-
stadt, Gesamtfläche: ca. Anrechenbare Fläche: 13.672 m². 
 
Heckenpflanzung (6.009 m²) 
E4: Zur Eingrünung der Anlagen ist auf den 12 m breiten gekennzeichneten Flächen eine 6-
reihige Hecke zu pflanzen. Der Pflanzabstand beträgt 1,5 x 1,5 m. Es sind mind. 6 verschiede-
ne Arten aus der unten aufgeführten Pflanzliste zu verwenden (heimische Pflanzen der Vor-
kommensgebiete 5.2 „Schwäbische und Fränkische Alb“). Heisteranteil min. 10 %. 
Auf Düngung, LAnd und Pflanzenschutzmittel ist auf den gesamten Flächen zu verzichten. 
Zum Schutz vor Wildverbiss ist die Pflanzung durch geeignete Maßnahmen zu schützen. 
Nach Anwuchserfolg verpflichtet sich der Betreiber die Schutzmaßnahmen zu entfernen. Die 
Pflanzung ist spätestens in der Pflanzperiode nach Baubeginn umzusetzen.  
 
Pflanzqualität: 
Sträucher:    v. Str., mind. 3-5 Triebe, 60–100 cm 
Heister:   2xv, 150-200 cm (min. 10%) 
 
Es sind autochthone Gehölze ausfolgender Pflanzliste zu verwenden: 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea ssp. sanguinea  Roter Hartriegel 
Euonymus europaea    Gewöhnliches Pfaffenhütchen 
Crataegus monogyna    Eingriffliger Weißdorn 
Crataegus laevigata    Zweigriffliger Weißdorn 
Frangula alnus     Faulbaum 
Corylus avellana     Gemeine Hasel 
Ligustrum vulgare    Gewöhnlicher Liguster 
Lonicera xylosteum     Rote Heckenkirsche 
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Prunus spinosa ssp. spinosa   Schlehdorn 
Rhamnus cathartica    Kreuzdorn 
Salix caprea     Salweide 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa    Traubenholunder 
Viburnum lantana    Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus    Gewöhnlicher Schneeball 
 
Heister: 
Acer campestre    Feld-Ahorn 
Prunus padus     Traubenkirsche 
Salix caprea     Salweide 
Ulmus glabra     Bergulme 
 
Entwickeln eines Extensivgrünlands (7.663 m²) 
E5: Im gekennzeichneten Bereich ist mäßig extensiv genutztes, artenreiches Extensivgrünland 
(G212) anzustreben. Daher ist auf unbewachsenen Bereichen eine Grünlandnachsaat (autoch-
thones Saatgut der Herkunftsregion 12 oder lokal gewonnenes Mähgut) vorzunehmen. In 
den ersten 5 Jahren ist aufgrund des Nährstoffüberschusses eine 3-malige Mahd durchzufüh-
ren. Nach 5 Jahren kann die Mahd auf 2-mal pro Jahr reduziert werden (Schnitthöhe 10 cm). 
Das Mähgut ist abzutransportieren. Es sind 30 % Altgrasstreifen abwechselnd zur Mahd im 
Folgejahr stehen zu lassen.  
 
Um den Zielzustand zu erreichen, sind gegebenenfalls weitere Maßnahmen umzusetzen, wie 
beispielsweise: 
- Artenanreicherung durch erneute Mähgutübertragung nach Grubbern/Eggen des 
Grünlandes 
- Optimierung des Mahdkonzeptes in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehör-
de 
 
Pflege: Es sind keine Pflege-, und Umbaumaßnahmen auf den Grünflächen zulässig, welche 
der Erreichung des Zielzustandes entgegenstehen. Fremde Gehölzaufwüchse und invasive 
Arten sind in den ersten drei Jahren durch Ausmähen zu entfernen. Es ist auch sicherzustel-
len, dass hier keine Beeinträchtigungen erfolgen, z. B. durch Entsorgung von Grünschnitt, 
Nutzung als Lagerfläche, Gartenfläche oder Freizeitfläche. 
 
Die Aufwertung kann mit einem Faktor von 1 angerechnet werden.  
 
(6.009 m²+ 7.663 m²) x 1 =. 13.672 m² (anrechenbarer Ausgleich) 
 
13.672 m² (anrechenbarer Ausgleich) - 13.082 m² (Ausgleichsbedarf) = 590 m² 
 
Der erforderliche Ausgleichsbedarf ist mit einem Überschuss von 590 m² somit erfüllt.  
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5. Planungsalternativen unter Berücksichtigung der Ziele und des 
räumlichen Geltungsbereichs  

Planungsalternativen auf der Fläche wurden überlegt. Die Zufahrtsbereiche orientieren sich 
an der vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzung. Eine Eingrünung wurde ergänzt, um die 
Sichtbarkeit der baulichen Anlagen zu reduzieren.  
 
Der Geltungsbereich ist durch die vorbeiführende Staatstraße 2203 und intensive landwirt-
schaftliche Nutzung der Umgebung bereits anthropogen vorgeprägt. Überlegungen zu 
Standortalternativen werden im Rahmen des Umweltberichts zur Flächennutzungsplanände-
rung angestellt.  
 

6. Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten  
Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgten verbal argumentativ. Als Datengrund-
lage wurden der Flächennutzungsplan, der Regionalplan Oberfranken-West, die Biotopkartie-
rung Bayern und das Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Lichtenfels zugrun-
de gelegt. 

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
Die Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring) sollen auf bisher 
nicht vorhersehbare Auswirkungen abzielen.  
Da bei Durchführung entsprechender Vermeidungs-, Minderungsmaßnahmen nicht mit er-
heblichen Auswirkungen der geplanten Bebauung auf die einzelnen Schutzgüter zu rechnen 
ist, können sich Maßnahmen zum Monitoring auf die Kontrolle der Vermeidungs- und 
Schutzmaßnahmen während der Bauphase und auf die Pflege und Entwicklung der Maßnah-
menflächen beschränken.  
 

8. Zeitliche Begrenzung  
Der Vorhabensträger hat sich gegenüber der Gemeinde (§ 12 BauGB) im Durchführungsver-
trag bzw. städtebaulichen Vertrag zu verpflichten, sofern die Gemeinde oder Dritte eine Wei-
terführung der Nutzung nicht beabsichtigten, die Anlagen nach dauerhafter Aufgabe der 
Nutzung rückzubauen. Sämtliche bauliche Konstruktionsteile sind dann zu entfernen und 
Bodenversiegelungen zu beseitigen.  
 
Nach Nutzungsende sind die Flächen wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung 
zu stellen. Über die Zulässigkeit der Beseitigung der geplanten Randbepflanzung nach Auf-
gabe der Solarnutzung entscheidet die Untere Naturschutzbehörde auf der Grundlage der zu 
diesem Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Regelungen.  
 

9. Zusammenfassung 
Die Fläche wird momentan intensiv landwirtschaftlich genutzt und stellt demnach keinen be-
sonderen Lebensraum für Tiere und Pflanzen dar. Die Gehölz- und Waldstrukturen angren-
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zend zum Geltungsbereich werden von der Planung nicht berührt und werden somit nicht 
beeinträchtigt. Derzeit wird eine artenschutzrechtliche Begehung durchgeführt. Die Ergebnis-
se werden zur Entwurfsfassung ergänzt. 
 
Das Areal wird zukünftig zur Energiegewinnung genutzt. Durch die Planung und die damit 
verbundene Entwicklung eines extensiven Grünlandes wird im Vergleich zur derzeitigen Nut-
zung ein wertvollerer Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschaffen. Zudem wirkt sich das 
geplante extensive Grünland aufgrund der unterbleibenden Düngung und Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln möglicherweise positiv auf das Grundwasser aus und bewirkt eine Re-
generation des Bodens. Oberflächengewässer sind im Bereich der geplanten PV-Anlage nicht 
vorhanden, am Rand des Geltungsbereiches erlaufen teilweise der Islinger Bach im Süden 
und der Steinbrunnengraben im Westen. Die Flächen liegen außerhalb von HQ100- und HQext-
rem-Bereichen. Das Plangebiet liegt teilweise in wassersensiblen Bereichen. Aufgrund der Un-
terlassung von Düngung und Pflanzenschutzmitteln und unter Einhaltung der Festsetzungen 
sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser eher als positiv zu beurteilen. 
Die Auswirkungen auf das Klima sind zu vernachlässigen. 
 
Aufgrund der Distanz zur nächstgelegenen Wohnbebauung, die Richtung Südosten eine Ent-
fernung von ca. 270 m aufweist, ist nicht von einer gefährdenden Blendung auf die vorhan-
denen Siedlungsstrukturen auszugehen. Der Geltungsbereich ist mit ca. 250 m Distanz mehr 
als 20 m von der nächstgelegenen Wohnbebauung entfernt. Somit ist sichergestellt, dass die 
zu erwartenden Lärmimmissionen unter den gesetzlichen Vorgaben liegen.  
 
Durch die Planung geht für die Bevölkerung kein Naherholungsraum verloren, da die dorti-
gen Wander- und Radwege grundsätzlich nicht durch das Vorhaben beeinträchtigt werden 
und nur eine Einschränkung von kurzer Dauer im Zuge der Bauphase entsteht. Zudem ist die 
Erholungsfunktion der Wander- und Radwege bereits durch die südlich gelegene Staatsstra-
ße 2203 beeinträchtigt. 
 
Anstehendes, natürliches Bodengefüge wird nicht gestört, Versiegelungen finden nur in ge-
ringem Umfang bzw. mit großem Nutzen zur Herstellung umweltfreundlicher Energie statt. 
Durch die geplante Eingrünung ist keine große Fernwirkung der Flächen gegeben. Auf dem 
Gelände ist kein Bodendenkmal bekannt, Art. 8 BayDSchG ist zu beachten. 
 
Die grünordnerischen Maßnahmen sind im vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit inte-
griertem Grünordnungsplan festgesetzt. Trotz Vermeidungsmaßnahmen findet ein Eingriff in 
Natur und Landschaftsbild statt.  
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Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse der Umweltauswirkungen auf die verschieden 
Schutzgüter zusammen. 

Schutzgut Auswirkungen 
Mensch gering 
Tiere und Pflanzen gering 
Boden positiv 
Wasser positiv 
Klima und Luft gering 
Landschaft gering 
Kultur- und Sachgüter keine 
Fläche gering 
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Anhang 

- Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Solarpark 
Burkheim“ Lageplan M 1:1.000  
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